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Abstimmungsergebnisse Gemeindeversammlung vom 28. Mai 2024 
 
Stimmberechtigte laut Stimmregister 953 
Anwesende stimmberechtigte Personen 45 
Absolutes Mehr 23 
Stimmbeteiligung 4.7 % 
 
In Anwendung von § 112 des kantonalen Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungsergeb-
nisse der Gemeindeversammlung vom 28. Mai 2024 wie folgt veröffentlicht: 
 
1. Genehmigung Jahresbericht Gemeinderat 2023 

1.1 Bericht über die Umsetzung des Legislaturprogramms 
1.2 Berichte zu den Aufgabenbereichen 
1.3 Jahresrechnung 2023 
1.4 Beschluss über die vorzeitige Überführung der Aufwertungsreserven in das  

Eigenkapital 
1.5 Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsorgans 
 
 

In der Abstimmung wurde der Überführung der Aufwertungsreserven in das Eigenkapital 
grossmehrheitlich zugestimmt. 
 

In der Abstimmung wurde dem Jahresbericht 2023 grossmehrheitlich zugestimmt. 
 
2. Genehmigung des gesamtrevidierten Siedlungsentwässerungsreglementes 

 

In der Abstimmung wurde dem Siedlungsentwässerungsreglementes grossmehrheitlich 
zugestimmt. 
 

3. Genehmigung des Vertrags über die Übertragung der öffentlichen Wasserversorgung 
(Versorgungsvertrag) 
 

 In der Abstimmung wurde dem Wasserversorgungsvertrag grossmehrheitlich  
 zugestimmt. 
 
4. Genehmigung des gesamtrevidierten Wasserversorgungs-Reglements 
  

 In der Abstimmung wurde dem Wasserversorgungs-Reglements grossmehrheitlich  
 zugestimmt. 
 
5. Neuwahlen der Controlling-Kommission mit Amtsantritt vom 01.09.2024 für die Amts-

dauer 2024 – 2028 
 

In der Abstimmung wurden Stefan Lauber (parteilos) als Präsident, Martin Banz (partei-
los) und Sandro Pfister (SVP) als Mitglieder für die Controlling-Kommission, mit gross-
mehrheitlicher Zustimmung gewählt. 
 

6. Verschiedenes (ohne Beschlussfassung) 
 

Keine Beschlussfassung 
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Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 des Stimmrechtsgesetzes) ist schriftlich beim Re-
gierungsrat des Kantons Luzern einzureichen. Die Stimmrechtsbeschwerde muss einen Antrag 
und zur Begründung eine kurze Darstellung des beanstandeten Sachverhalts enthalten. Die Be-
schwerdefrist beträgt 10 Tage. 
 
Wikon, 29. Mai 2024 Gemeinderat Wikon 
 
 

 
 André Wyss  Martina Winiger 
 Gemeindepräsident  Gemeindeschreiberin 


